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Vorwort

In der mehrere Jahrzehnte umfassenden Zeit, in der dieses Buch als Begleitung in der Ausbil-
dung diente, hat sich der Ausbildungsberuf bis zu den heutigen Anforderungen an die Zahn-
medizinische Fachangestellte stetig verändert. Aufbau und Inhalte wurden stets angepasst 
und trafen auf Zustimmung, sonst wäre ein so langjähriger Erscheinungszeitraum nicht mög-
lich.

Nun erscheint eine neu bearbeitete Ausgabe mit dem Ziel, die Lesbarkeit durch eine verständ-
liche Sachdarstellung zu verbessern. Aufgrund vieler Anregungen wurde eine Konzentration auf 
die wesentlichen Kompetenzen vorgenommen, die für die Aufgaben in der Praxisorganisation 
und –verwaltung zwingend erforderlich sind.

Mit der Veränderung des Autorenteams wurden die Umsetzung des oben genannten Ziels und 
der Übergang zur digitalen Ergänzung zum Lehrbuch eingeleitet. So können die Auszubilden-
den und Lehrerinnen und Lehrer u. a. die Lösungen zu den Eingangsaufgaben vor jedem Kapi-
tel, Arbeitsaufgaben zu den entsprechenden Lernfeldern und eine Grundeinführung in das 
kaufmännische Rechnen mit einer Vielzahl von Aufgaben über das Internet abrufen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin mit vielen Anregungen begleiten. Nur so lässt 
sich die langjährige Tradition erfolgreich fortsetzen, aktuelle Lehr- und Übungswerke für die 
Ausbildung anzubieten.
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Lernfeld 1:
Die eigene Rolle im Ausbildungsbetrieb mitgestalten

1 Duale Berufsausbildung

Sarah und Michaela haben die Fachober-
schulreife erreicht und reden über ihre 
Zukunftspläne. Sarah: „Ich habe eine Ausbil-
dung als Zahnmedizinische Fachangestellte 
begonnen. Nach meinem Praktikum bei einem 
Zahnarzt kam für mich kein anderer Beruf 
mehr infrage. Letzte Woche hatte ich zum ers-
ten Mal Berufsschulunterricht. Es war sehr 
interessant.“
Michaela: „Ich möchte Gesundheits- und Krankenpflegerin werden. Daher gehe ich 
weiter zur Schule, denn ohne Fachhochschulreife habe ich keine Chance, ein Kranken-
haus zu finden, bei dem ich mit dieser Ausbildung beginnen kann. Ich versuche auf 
einem Berufskolleg diesen Abschluss zu erreichen.“

Aufgaben

 1.  Informieren Sie sich über die duale Berufsausbildung. Stellen Sie die wesentlichen 
Aussagen in einer Übersicht zusammen.

 2.  Suchen Sie im Internet nach dem Lehrplan Zahnmedizinische Fachangestellte für Ihr 
Bundesland. Lassen Sie sich die Übersicht über die Fächer und Lernfelder, die während 
der dreijährigen Ausbildung in Ihrer Berufsschule unterrichtet werden, ausdrucken.

 3.  Erkundigen Sie sich, welche Möglichkeiten das berufliche Schulwesen (Berufsschule, 
Berufskolleg) bietet, um weitere Schulabschlüsse wie z. B. die Fachhochschulreife zu 
erreichen.

 4.  Erstellen Sie eine Skizze mit dem Grundriss Ihrer Ausbildungspraxis. Ordnen Sie den 
einzelnen Räumen die entsprechenden Aufgaben der zahnärztlichen Versorgung zu.

Die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten ist eine duale Berufsausbildung. Sie 
findet an zwei Ausbildungsorten, im Betrieb und in der Berufsschule statt. Eine überwiegend 
praktische Ausbildung leistet der Ausbildungsbetrieb. In der Berufsschule wird allgemeinbil-
dendes und berufstheoretisches Wissen vermittelt.
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Duale Berufsausbildung

Betrieb

Rechtsgrundlage:
–   Berufsbildungsgesetz (BBiG)
–   Ausbildungsverordnungen
Die betriebliche Ausbildung erfordert:
Ausbildungsverhältnis – Basis ist der
Ausbildungsvertrag

Rechtsgrundlage:
–   Schulgesetze
Die schulische Ausbildung erfordert:
Ausbildung in einer Fachklasse auf der
Basis des Lehrplans

Berufsschule

Der Besuch der Berufsschule ist Pflicht. Der Berufsschulunterricht erfolgt üblicherweise an zwei 
Tagen in der Woche. Der Ausbildungsrahmenplan (siehe S. 20) regelt, was Zahnmedizinische 
Fachangestellte in der Praxis lernen. Dabei lassen sich zwei Schwerpunkte unterscheiden:

Der zahnmedizinische Bereich
▪ Empfang der Patienten und Betreuung vor, während und nach der Behandlung
▪ Assistenz bei der zahnärztlichen Behandlung
▪ Intra- und extraorale Röntgenaufnahmen nach Anweisung und unter Aufsicht des 

Zahnarztes durchführen
▪ Mitwirken bei allen Maßnahmen zur Prophylaxe
▪ Erste Hilfe – Durchführung und Assistenz bei Notfällen
▪ Einhaltung und Umsetzung des betrieblichen Hygieneplans

Der Verwaltungsbereich
▪ Organisation des Praxisablaufs
▪ Übernahme der Büro- und Verwaltungsarbeiten
▪ Mithilfe bei der Durchführung der Abrechnung
▪ Mitwirken beim Qualitätsmanagement

Die folgende Abbildung zeigt den Grundriss einer Zahnarztpraxis. Deutlich zu unterscheiden sind 
die Bereiche, in denen überwiegend Verwaltungsarbeit geleistet wird von den Räumen, in denen 
die zahnärztliche Behandlung, Prophylaxe, das Röntgen und Laborarbeiten erfolgen.
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Neben dem fachlichen Können ist der Umgang mit den Patientinnen und Patienten besonders 
wichtig. Hierzu gehört es, Vertrauen zu schaffen, Ängste zu nehmen und Einfühlungsvermögen 
zu zeigen.

Das Berufsbildungsgesetz verpflichtet den Zahnarzt/die Zahnärztin zur umfassenden Ausbil-
dung.
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2  Berufsbildungsgesetz und  

Berufsausbildungsvertrag

Sarah erzählt: „Gestern ist mein Ausbildungs-
vertrag von der Zahnärztekammer zurückge-
kommen. Ich werde den Vertrag nun erst 
einmal in Ruhe lesen.”
Anne blättert interessiert in dem Vertrag. „Oh, 
die Arbeitszeit beträgt insgesamt 39 Stunden, 
und viele Urlaubstage hast du auch. Und der 
Verdienst ist auch in Ordnung. Mussten deine 
Eltern den Vertrag mit unterschreiben?” „Ich 
bin noch nicht volljährig. Daher mussten 
meine Eltern den Vertrag auch unterschreiben.”

Aufgaben

 1.  Beschreiben Sie, wie es bei Ihnen zum Abschluss des Berufsausbildungsvertrages 
kam.

 2.  Lesen Sie Ihren Ausbildungsvertrag sorgfältig durch. Schreiben Sie die Überschriften 
der einzelnen Paragrafen heraus. Prüfen Sie, ob der in dem folgenden Kapitel darge-
stellte verpflichtende Inhalt des Ausbildungsvertrages auch in Ihrem Vertrag enthalten 
ist.

 3.  Kopieren Sie aus Ihrem Vertrag die Pflichten, die Sie als Auszubildende übernehmen 
müssen.

 4.  Erstellen Sie eine kurze Übersicht mit den Pflichten, die der Zahnarzt/die Zahnärztin 
mit Abschluss des Ausbildungsvertrages übernommen hat.

Der Berufsausbildungsvertrag wird zwischen dem Ausbildenden (meist ein niedergelassener 
Zahnarzt), und der Auszubildenden abgeschlossen. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Auszubildende Ausbildender

Berufsausbildungsvertrag

Bewerbung

Einstellung

Der Vertragsabschluss erfolgt in schriftlicher Form und dreifacher Ausfertigung. Der vollständig 
ausgefüllte Berufsausbildungsvertrag ist vom ausbildenden Zahnarzt oder der ausbildenden 
Zahnärztin und der Auszubildenden zu unterschreiben. Ein Exemplar des Vertrages geht an die 
zuständige Zahnärztekammer.

Nach dem Berufsbildungsgesetz, das rechtliche Grundlage für alle staatlich anerkannten Aus-
bildungsberufe ist, müssen im Ausbildungsvertrag folgende Inhalte zwingend enthalten sein:
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s7.1  Aufgaben der Zahnmedizinischen Fachangestellten 
im Rahmen des Leistungsangebotes

Das Leistungsangebot einer Zahnarztpraxis umfasst:
▪ die Verhütung von Zahnkrankheiten,
▪ die zahnärztliche Behandlung von Zahn-, 

Mund- und Kieferkrankheiten sowie 
Zahnfehlstellungen,
die zahnärztliche Behandlung und 
zahntechnische Leistungen bei der 
Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkro-
nen.

Die Aufgaben der Zahnmedizinischen Fachange-
stellten ergeben sich aus dem Einsatzort in der 
Zahnarztpraxis. Gehen wir von dem in der folgenden 
Abbildung dargestellten Aufbau einer Zahnarztpra-
xis aus, ergeben sich folgende Hauptaufgaben:

Anmeldung (5), 
(9), (11), (12)

▪ Patientenannahme einschließlich Patientenbetreuung
▪ Organisation des Sprechstundenablaufs
▪ Abwicklung der Büro-, Verwaltungs- und Abrechnungsarbeiten einer Praxis

Behandlung (1), 
(2), (10) 

▪ Assistenz bei Untersuchung und Behandlung
▪ Durchführung aller Hygienemaßnahmen einschließlich Sterilisation der 

Instrumente
▪ Anwendung, Pflege und Wartung der medizinischen Instrumente, Geräte 

und Apparate

Prophylaxe (1) ▪ Durchführung von Prophylaxemaßnahmen

Labor (8) ▪ Laborarbeiten im Zusammenhang mit Zahnkronen und Zahnersatz 
durchführen

Bei ihrer Tätigkeit übernehmen Zahnmedizinische Fachangestellten die delegierbaren Leistun-
gen, d. h. Leistungen, die der Zahnarzt an sie übertragen darf. Bei der Behandlungsassistenz, bei 
der Nutzung der Röntgengeräte, im Rahmen von Laborarbeiten und bei der Umsetzung von Pro-
phylaxemaßnahmen gilt, dass die Zahnmedizinische Fachangestellte Tätigkeiten entsprechend 
den Weisungen des Zahnarztes übernimmt. Zuvor muss sich der Zahnarzt davon überzeugt 
haben, dass die ZFA über die Qualifikation zur Übernahme dieser Leistungen verfügen. Weiterhin 
muss sichergestellt sein, dass der Patient durch die Tätigkeit der ZFA in keiner Weise gefährdet 
wird. Sicherheit und Schutz des Patienten stehen immer im Vordergrund. Von daher ist der Zahn-
arzt auch zur ständigen Überwachung und Aufsicht der delegierbaren Leistungen verpflichtet. Aus 
diesem Grund muss sich der Zahnarzt auch immer in unmittelbarer Nähe aufhalten. Bei allen 
delegierbaren Leistungen trägt der Zahnarzt die volle Verantwortung. Er haftet im Falle von Pfli-
chtverletzungen seiner Mitarbeiter so, als ob er selbst einen Behandlungsfehler begangen hätte.

Welche Leistungen der Zahnarzt an die Zahnmedizinischen Fachangestellten übertragen darf ist 
aus dem Ausbildungsberufsbild und dem Ausbildungsrahmenplan ersichtlich. Weiterhin gibt es 
hierzu Delegationsrahmen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZVB).
Voraussetzungen für delegierbare Leistungen:

▪ Es liegt eine genaue und nachvollziehbare Einzelanweisung des Zahnarztes zur 
Übernahme einer Leistung durch die ZFA bei einem Patienten vor.

▪ Die entsprechende Leistung kann delegiert werden und gefährdet den Patienten 
nicht in besonderer Weise.
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▪ Die ZFA verfügt über die entsprechende Qualifikation (Überprüfung und Aufsicht 

durch den Zahnarzt/die Zahnärztin).
▪ Der Zahnarzt/die Zahnärztin hält sich in unmittelbarer Nähe auf und kann im 

Bedarfsfall eingreifen.

7.2  Leistungsbereitschaft – die Zahnarztpraxis als 
 patientenorientiertes Unternehmen

Jeder niedergelassene Zahnarzt strebt an, Erfolg und Anerkennung seiner Praxis auf Dauer zu 
sichern und das Vertrauen der Patienten/Patientinnen zu gewinnen und zu halten. Neben der 
hochwertigen zahnärztlichen Behandlung ist u. a. die Entwicklung eines Praxisprofils wichtig. 
Darunter versteht man, wie sich eine Praxis gegenüber ihren Patienten/Patientinnen darstellt. 
Aus der folgenden Anzeige eines Anbieters wird deutlich, welche Ziele mit der Entwicklung 
eines Praxisprofils verfolgt werden:

Wir helfen Ihnen auf dem Weg für einen 
nachhaltigen Erfolg Ihrer Praxis. Wir ent-
wickeln mit Ihnen zusammen ein präg-
nantes und einmaliges Praxisprofil. Mit 
unserer Hilfe entsteht so ein Marketing-
konzept, das Patienten und Patientinnen 

überzeugt, zu Ihnen zu kommen. Das 
unverwechselbare Erscheinungsbild Ihrer 
Praxis wird auch Ihre Mitarbeiter/-innen 
und Partner begeistern und so langfristig 
die wirtschaftliche Grundlage Ihrer Praxis 
stärken.

Folgende Bereiche gehören zu einem Praxisprofil:

Praxismarketing
Ziel von Praxismarketing ist es, ein positives 
Bild der Praxis zu vermitteln und damit die 
Patientenzahlen zu erhöhen (siehe Seite 
100). Dies beginnt beim Erstkontakt mit den 
Patienten. Dieser sollte geprägt sein von 
einem respektvollen Umgang. Unvermeid-
bare Wartezeiten sollten für den Patient/die 
Patientin so gestaltet werden, dass sie mög-
lichst nicht als zu unangenehm empfunden 
werden. Ein Angebot, das viele Praxen ihren 
Patienten bieten, ist ein umfassendes Infor-
mationsprogramm zu Zahngesundheit, Vor-
sorge und zahnärztlichen Leistungen. Bei-
spielsweise helfen Videos mit Beiträgen zu einer zahngesunden Vorsorge und Zahnpflege, die Zeit 
sinnvoll zu überbrücken. Der Wartebereich und die übrige Inneneinrichtung sind so zu gestalten, 
dass die Umgebung schon viele Ängste nimmt. Ein einheitliches, einprägsames Erscheinungsbild 
muss in allen Praxisbereichen sichtbar sein. Dies gilt von den Praxisvordrucken bis zur Gestaltung 
der Internetseiten. Für die folgenden Bereiche sind im Rahmen des Praxismarketings Konzepte für 
ein unverwechselbares Praxisbild zu erarbeite:

▪ Praxis-Website,
▪ Praxis-Logo,
▪ Praxis-Drucksachen,
▪ Praxis-Kleidung,
▪ Gestaltung der Praxiseinrichtung.

Mit Freude und engagiert bei der Arbeit
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sUm Praxiserfolge im Rahmen eines Marketingkonzeptes  zu erzielen, muss somit folgendes 
erreicht werden:

▪ Erhöhung der Patientenzufriedenheit,
▪ großes Engagement der Mitarbeiterinnen und Identifikation mit den gestellten 

Aufgaben,
▪ überzeugende Kommunikation mit dem Patienten.

Praxismarketing lässt sich umschreiben mit „Tue Gutes, aber sprich auch darüber”. Der Bekannt-
heitsgrad ist unter Ausnutzung aller Möglichkeiten, auch des Internets, zu steigern. Nur so 
bleibt man im Gedächtnis der Patienten und erreicht deren Bindung an die eigene Praxis (vgl. 
Lernfeld 2, S. 101).

70 %
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Welches sind für Sie die drei wichtigsten Marketingmaßnahmen für Ihre Praxis?

Praxismanagement
Ein noch so gutes Marketingkonzept hat keinen Erfolg, wenn der Patient beispielsweise lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen muss und er insgesamt das Gefühl hat, die Praxisabläufe sind nicht 
optimal organisiert. Erste Voraussetzung einer guten Organisation ist die klare Aufgabenzuord-
nung (siehe Seite 148). Die Übertragung von Aufgaben an die Zahnmedizinischen Fachang-
estellten wird im Rahmen einer Aufgabenanalyse vorgenommen. Hierbei wird zunächst die 
Gesamtaufgabe der Praxis aufgeteilt. Gesamtaufgabe ist die optimale Versorgung der Patienten/
der Patientinnen. Um diese zu erreichen, werden in den zahnärztlichen Praxen meist folgende 
Hauptaufgaben festgelegt:

▪ Verwaltungs- und Praxismanagement,
▪ Behandlungsassistenz,
▪ Prophylaxe
▪ Labor, Röntgen.

Anschließend werden die bei diesen Hauptaufgaben anfallenden Teilaufgaben ermittelt. Im 
nächsten Schritt werden die Teilaufgaben zu einem Aufgabenbereich (Stelle) zusammenge-
fasst, der von einer Zahnmedizinischen Fachangestellten zu übernehmen ist. Sie hat diese 
Stelle mit ihren Aufgaben auszufüllen. 

Typische Elemente einer Stellenbeschreibung finden sich in Stellenanzeigen wieder.
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18 Kommunikationstechniken

Melanie: „Heute ist in der Praxis wieder ein-
mal die Hölle los. Das Telefon steht überhaupt 
nicht still.” Sarah: „Ja, ich habe schon zwi-
schenzeitlich im Empfang ausgeholfen, da ihr 
ja kaum Zeit hattet, die Patienten anzuneh-
men. Dann sollen noch Gutachten per E-Mail 
versandt werden und für Dr. Heine soll ich 
noch die Tagungsunterlagen für den Kongress 
in Heidelberg aus dem Internet abrufen und 
ausdrucken.“

Aufgaben

 1.  Erläutern Sie, wie mithilfe von technischen Hilfsmitteln die praxisinterne Kommunika-
tion über größere Entfernungen erleichtert wird.

 2. Was versteht man unter Telekommunikation?

 3.  Erläutern Sie die wichtigen Endgeräte, die eine Zahnarztpraxis für die Wahrnehmung 
der Telekommunikationsdienste benötigt.

 4. Wie lassen sich Kosten der Telekommunikation senken?

18.1   Kommunikationstechniken für den praxisinternen 
Informationsaustausch

In einer Zahnarztpraxis sind vielfältige Informationen auszutauschen. Weiterhin muss die Praxis 
mit dem Telefon für die Patienten erreichbar sein. In beiden Fällen werden entsprechende Geräte 
eingesetzt, die den Austausch von Informationen über größere Entfernungen ermöglichen.

– Zentrale für praxisinterne
    Kommunikation

– Telefonzentrale
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Die Patienten und Patientinnen müssen vom Wartezimmer in die entsprechenden Behand-
lungsbereiche der Praxis gerufen werden. Ferner muss ein schneller Informationsaustausch 
des Personals untereinander und mit dem Arzt möglich sein. Für die praxisinterne Kommuni-
kation können eingesetzt werden:

Lautsprechanlagen
Lautsprechanlagen ermöglichen beispielsweise Durchsagen vom Praxisempfang oder aus dem 
Behandlungsbereich in das Wartezimmer. Man spricht hier von einer eine einseitigen Kommu-
nikation. Nachrichten werden nur in eine Richtung übermittelt.

Sprechanlagen
Eine Sprechanlage ermöglicht den Austausch von Informationen innerhalb der Praxis. Man 
unterscheidet zwei Formen:

Bei einer Wechselsprechanlage kann, während ein Teilnehmer spricht, der andere nur die 
Nachricht empfangen. Will er antworten, muss er erst auf „Senden” umschalten. Bei einer 
Gegensprechanlage können die Teilnehmer nach Belieben sprechen und direkt antworten.

Nebenstellenanlagen des Telefons
Für die praxisinterne Kommunikation können auch die Nebenstellen des Telefons genutzt wer-
den. In diesem Fall ist die praxisinterne Nebenstellennummer des jeweiligen Apparates der 
Praxis zu wählen. 

Sprechanlagen

Lautsprecheranlagen

S E

Gegensprechanlagen Wechselsprechanlagen

S E

E S

S
E

E
S

S = Sender, E = Empfänger

18.2 Telekommunikation
Die Zahnarztpraxis muss für den Patien-
ten und die Patientin während der 
Sprechstunden jederzeit telefonisch er-
reichbar sein. Um den Patienten das si-
chere Gefühl guter Betreuung zu geben, 
sind die Erreichbarkeit sowie die rasche 
Erledigung telefonisch vorgebrachter An-
liegen besonders wichtig. Hierzu bedarf 
es moderner Telekommunikationsanla-
gen.
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Telefonanlage 

Der Austausch von Informationen über das Telefon ist in der Zahnarztpraxis immer noch sehr 
umfangreich. Es werden daneben zunehmend Geräte genutzt, mit deren Hilfe man Texte, Daten 
und Bilder übermitteln und empfangen kann. Über folgende Geräte verfügen typischerweise die 
Zahnarztpraxen:

InternetanschlussMobiltelefonTelefonsystem

Wichtig ist, dass die Erreichbarkeit der Praxis gewährleistet ist. Hat eine Mitarbeiterin in einer 
Ausnahmesituation einen Anruf in der Praxis einmal nicht angenommen, speichern moderne 
Telekommunikationsanlagen die Telefonnummer und weitere Daten des Anrufers. So kann man 
ihn möglichst unverzüglich zurückrufen. In vielen Praxen schaltet sich nach mehrmaligem Klin-
geln, oder wenn im Patientenempfang die Telefone der Zentrale besetzt sind, eine Banddurch-
sage zu. Der Patient wird um Geduld gebeten. Weiterhin folgt ein Hinweis, dass eine Vermittlung 
erfolgt, sobald eine Leitung frei ist. Manche Praxen bieten dem Patienten direkt ein sogenann-
tes Tonwahlmenü, bei der der Patient z. B. mit seiner Telefontastatur wählen kann zwischen

▪ #1 Informationsansage zu Sprechzeiten und Erreichbarkeit
▪ #2 Anforderung eines Rezepts oder einer Überweisung

Für eine schnellere Abwicklung der Verwaltungsabläufe sorgt die Einbindung des Computers 
in das Telekommunikationssystem. Das Wählen einer Telefonnummer erfolgt durch Maus-
klick am Bildschirm. Bei einem Anruf erkennt das System gespeicherte Anrufer. Ruft ein Patient 
an, werden zu Beginn des Gesprächs die Stamm- und Bewegungsdaten auf dem Bildschirm 
angezeigt. Um eine sichere Erreichbarkeit des Arztes, z. B. während seiner Abwesenheit bei 
Hausbesuchen zu gewährleisten, lassen sich Anrufe automatisch auf sein Mobiltelefon weiter-
schalten.

Eine weitere Beschleunigung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe biete der Internet-
anschluss. Schriftliche Informationen und Dokumente können schnell über für Zahnarztpra-
xen besonders gesicherte E-Mail-Verbindungen übermittelt werden. Mittlerweile ist das 
Internet in den meisten Praxen umfassend in die Praxisverwaltung eingebunden. Internetban-
king, Austausch von Daten mit dem Labor und Onlineeinkauf von Praxisbedarf sind Beispiele 
für eine rationale Praxisverwaltung.

Das Telefon in der Praxis ist häufig eine Quelle des Vertrauensbruches. Alle Mitarbeiter müssen 
sich immer bewusst sein, das Patientengeheimnis gilt auch bei der Nutzung des Telekom-
munikationssystems. Bei vertraulichen Telefonaten muss sichergestellt sein, dass niemand 
mithören kann. Gerade am Patientenempfang sind Telefongespräche so zu führen, dass selbst 
bei einem zufälligen Mithören keine Rückschlüsse auf den anrufenden Patienten möglich sind. 
Diskretionszonen und eventuell bauliche Maßnahmen können dazu beitragen, ein Mithören zu 
erschweren bzw. zu verhindern. 

Die Sicherung aller Daten gegenüber Unberechtigten gelten auch bei der Nutzung des Internets. 
Ein Zugriff auf Patientendaten durch Unbefugte ist unbedingt zu verhindern. Der Zugang zum 
Computersystem in der Praxis wird üblicherweise erst nach Eingabe eines Passwortes möglich. 
Bildschirme sind so aufzustellen, dass Patienten keine Einsicht haben. Wird das Computersys-
tem über einen bestimmten Zeitraum nicht genutzt, schaltet sich automatisch ein Bildschirm-
schoner ein. Bei der Nutzung des Internets muss über ein stets aktualisiertes Sicherungsprogramm 
(Firewall) sichergestellt sein, dass ein Zugriff von Internetnutzern außerhalb der Praxis auf die 
gespeicherten Daten nicht möglich ist. E-Mails mit Patientendaten dürfen nur verschlüsselt ver-
sendet werden.
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Wie geht der Medizinische Dienst vor, wenn der Verdacht auf einen 
Behandlungsfehler besteht?

Wenn Sie vermuten, dass bei Ihrer Behand-
lung ein Fehler passiert ist, informieren 
Sie Ihre Krankenkasse. Die Kasse kann 
den Medizinischen Dienst Nordrhein 
damit beauftragen, den Verdacht auf einen 
Behandlungsfehler zu prüfen. Dafür wer-
ten die Fachleute des Medizinischen 
Dienstes Ihre Krankenunterlagen und das 
Gedächtnisprotokoll aus, das Sie über den 
Behandlungsverlauf verfasst haben. Zur 
Beurteilung des Sachverhalts ziehen sie 
außerdem medizinische Leitlinien und 
andere wissenschaftliche Quellen heran, 

die den aktuellen Stand der Medizin zum 
Zeitpunkt der Behandlung wiedergeben.

Die Ärztinnen und Ärzte des Medizinischen 
Dienstes Nordrhein prüfen, ob der Verdacht 
auf einen Behandlungsfehler begründet ist. 
Liegt ein Behandlungsfehler vor, untersu-
chen die Gutachterinnen und Gutachter, ob 
Sie einen gesundheitlichen Schaden erlitten 
haben und ob dieser Schaden durch den 
Behandlungsfehler verursacht wurde. Nur 
in diesem Fall haben Schadensersatzforde-
rungen Aussicht auf Erfolg. Dieses Gutach-
ten ist für Sie kostenlos. […]

Quelle: Medizinischer Dienst Nordrhein: Hilfe bei Behandlungsfehlern; https://www.mdk-nordrhein.de/
versicherte/hilfe-bei-behandlungsfehlern/, abgerufen am 23.11.2021

In dem folgenden Gerichtsverfahren muss der Patient nachweisen, dass 

▪ ein Behandlungsfehler vorliegt,
▪ dieser Behandlungsfehler zu einem Schaden geführt hat,
▪ der Zahnarzt den Behandlungsfehler mindestens fahrlässig verschuldet hat.

Die Beweislast im Arzthaftungsprozess liegt beim Patienten. Die Beweislast kehrt sich 
gemäß § 630 h Abs. 5 BGB allerdings um, wenn dem Zahnarzt

▪ grobe Behandlungsfehler,
▪ ein grober Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht bzw.
▪ eine mangelhafte oder pflichtwidrige Dokumentation

nachgewiesen werden können. Bei der Beweislastumkehr muss nun der Zahnarzt beweisen, 
dass er keinen Behandlungsfehler begangen hat.

5 Führung der Patientendatei

Sarah: „Jetzt haben wir in jedem Behand-
lungszimmer einen Bildschirmarbeitsplatz. 
Toll, dass jetzt alle Daten des Patienten vor 
der Behandlung auf dem Bildschirm zur Verfü-
gung stehen.“ Melanie nickt. „Dr. Heine kann 
sich so schnell ein Bild machen über die 
Zahnstatus und die bisherige Behandlung.“ 
„Nach der Behandlung durfte ich letztens die 
Abrechnungsdaten eintragen“, erzählt Sarah 
stolz. „Aber als plötzlich der Server ausfiel, 
waren wir doch froh, dass die Firma Medicomputer den Schaden in einer halben 
Stunde beheben konnte.“ Melanie nickt. „Wir haben auch eine Garantie abgeschlos-
sen, damit Störungen unverzüglich behoben werden.“
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Aufgaben

 1.  Sehen Sie sich die Erfassungsmasken für die Patientendaten an.

  a)  Welche der Patientendaten gehören zu den Stamm-, welche zu den Bewegungsdaten?
  b)  Was versteht man unter Stamm-, bzw. Bewegungsdaten?

 2.  Wie werden in der Zahnarztpraxis Unterlagen zu Patienten, die auf Papier vorliegen, in 
die Patientenakte eingefügt?

 3.  Welche Anforderungen sind an eine Praxissoftware zu stellen?

Eine umfassende Dokumentation aller Patientendaten ist Pflicht bei der Behandlung von Pati-
enten. Die Dokumentation erfolgt mithilfe des Computers. Fallen dennoch Daten auf Papier an, 
z. B. Berichte aus anderen Praxen, wie Mund-Kiefer-Gesichtschirug, werden diese gescannt. Ein 
Scanner erfasst die aufgelegten Seiten und erstellt eine elektronisch speicherbare Abbildung. 
Diese wird der im Computer gespeicherten Patientenakte hinzugefügt. Bei der Aufnahme eines 
neuen Patienten werden in der Erfassungsmaske auf dem Bildschirm folgende Stammdaten einge-
geben:

▪ Name und Vorname,
▪ Anschrift,
▪ Telefonnummer, 
▪ Geburtsdatum,
▪ Kassenzugehörigkeit,
▪ Arbeitgeber,
▪ Dauerdiagnosen,
▪ Allergien und Risikofaktoren,
▪ Zahnstatus.

Während und nach der Behandlung erfasst 
man alle Behandlungsdaten, z. B.

▪ Behandlungsdatum, 
▪ Diagnose,
▪ Behandlungen,
▪ Abrechnungsdaten.

Da bei jeder Behandlung unterschiedliche 
Daten vorliegen, spricht man in diesem 
Zusammenhang von sogenannten Bewe-
gungsdaten.
Insgesamt unterstützt die Software die folgen-
den Anforderungen einer ordnungsgemäßen 
Dokumentation. 

▪ Vollständigkeit: Alle Stamm- und Bewegungsdaten eines Patienten müssen erfasst 
werden können. Fehlen Eintragungen oder können Eintragungen offensichtlich nicht 
zutreffen, werden auf dem Bildschirm entsprechende Meldungen angezeigt.

▪ Übersichtlichkeit: Die Bildschirmausgabe der Daten muss so aufgebaut sein, dass 
alle wichtigen Informationen schnell erkennbar sind.

▪ Schnelligkeit: Die Daten der Patienten müssen schnell in den entsprechenden 
Bereichen der Praxis zur Verfügung stehen.

▪ Aktualität: Die Behandlungsdaten müssen jederzeit aktuell sein. Sucht der Patient 
die Praxis auf, werden alle Behandlungs- und Abrechungsdaten eingegeben und 
gespeichert.
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Die über einen Patienten gespeicherten Daten bezeichnet man als Patientenakte. Alle Patienten-
akten zusammen sind die Patientendatei. Sucht ein Patient im Laufe eines Quartals die Zahnarzt-
praxis auf, wird seine Patientenakte Teil der laufenden Patientendatei. In dieser Datei befinden 
sich somit die Patientenakten der Patienten, die in diesem Quartal behandelt wurden. Die Pra-
xissoftware sortiert dabei selbstständig die unterschiedlichen Patientengruppen, z. B. Kassen- 
und Privatpatienten. Dies ist notwendig wegen der unterschiedlichen Abrechnungssysteme (BEMA 
und GOZ). Nach der Abrechnung erstellt der Praxiscomputer eine aktualisierte Patientendatei. In 
der befinden sich die Patientenakten aller Patienten. Im neuen Quartal läuft dann wieder der glei-
che Vorgang ab. Patientenakten müssen zehn Jahre gespeichert werden. Üblicherweise werden 
die Patientendaten nach zehn Jahren, obwohl keine weitere Pflicht zur Speicherung besteht, oft 
noch archiviert. Man speichert sie auf einem externen Datenträger (z.B. externe Festplatte).

6  Terminvergabe – die Kunst eines effizienten 
Terminmanagements
Zum wiederholten Male beschwert sich Herr 
Schäfer bei Sarah über eine Wartezeit von 
45 Minuten – trotz eines zugesagten Termins. 
„Wie lange muss ich noch warten?  Schließlich 
habe ich noch einen dringenden geschäftlichen
Termin!“ Nach Rücksprache mit Herrn Dr. Heine 
erklärt Sarah dem Patienten, dass diese Ver-
spätung aufgrund eines Notfalles zustande 
gekommen sei. Herr Schäfer könne schon im 
Behandlungszimmer 2 Platz nehmen. Herr Dr. 
Heine werde in den nächsten fünf Minuten mit der Behandlung beginnen. 

Aufgaben

 1.  Welche grundlegenden Bedingungen sind bei der Einrichtung eines Bestellsystems 
unbedingt zu beachten?

 2.  Erläutern Sie kurz die Schritte, die zur Einführung eines funktionierenden Bestellsys-
tems sinnvollerweise eingehalten werden sollten.

 3. Wann ist ein Behandlungsplan zu erstellen?

 4.  Was versteht man unter einem Recall-System? Welche Voraussetzungen sind hierbei 
zu beachten?

 5. Wie ist das Terminbuch in Ihrer Praxis aufgebaut?

 6. Welche Vorteile bietet das Terminmanagement mithilfe des Computers?

 7. Erläutern Sie Vor- und Nachteile einer Bestellpraxis.

 8.  Was versteht man im Zusammenhang mit dem Terminmanagement unter einer offe-
nen und halb offenen Sprechstunde?
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